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Zukunftswerkstatt – Gemeinsam für Güglingen 
 
Neubau einer Kneippanlage 
 - Aufnahme in den Haushalt 2019  
 
 
Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung stellt den Beschlussantrag die geschätzten Kosten in Höhe von ca. 
36.500,00 € brutto (oder ggf. 56.500,00 € brutto bei Brunnenbohrung) für den 
Neubau einer Kneippanlage im Haushalt 2019 bereitzustellen. 
 
Als Standort für den Neubau der Kneippanlage wird von Seiten der Verwaltung das 
Sportgelände in Eibensbach nördlich vom Trainingsplatz vorgeschlagen. 
 

  
        09.10.2018/Gohm/Schühle 

 
ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Sachverhalt 
 
 
Es wird verwiesen auf die Vorlage Nr. 143/2015 übergeben zur Gemeinderatssitzung 
am 10.11.2015. 
 
Im Zuge des Projekts „Zukunftswerkstatt – Gemeinsam für Güglingen“ ab dem Jahre 
2014 ff wurden hierfür entsprechende Kosten ermittelt und dem Gemeinderat 
vorgestellt. Ursprünglich war der Standortvorschlag die Kneippanlage innerhalb des 
on (östlicher Bereich) in Güglingen zu planen. Dies wurde aber in der Sitzung am 
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10.11.2015 als nicht ganz geeignet angesehen, da kein ständiger öffentlicher Zutritt 
möglich ist. Unter anderem wurden Standortvorschläge wie z. B. Alter Sportplatz im 
Stadtgraben unterbreitet. Die Verwaltung hat diesen Punkt jetzt nochmals 
aufgegriffen mit weiteren Standortvorschlägen. 
 
Um die entsprechenden Kosten im Haushalt 2019 einplanen zu können ist zuvor ein 
Grundsatzbeschluss zur Versorgungsart der Kneippanlage zu fassen. Wird die 
Kneippanlage mit Trinkwasser versorgt oder soll Brunnenwasser zum Einsatz 
kommen. Bei den nachfolgenden Standortvarianten sind teilweise gewisse 
Versorgungsinfrastrukturen bereits vorhanden oder auch nicht. 
 
Von Seiten der Verwaltung werden folgende Standortvorschläge zur Diskussion 
gestellt: 
 
-Stadion innerhalb  Ungeeignet, Zutritt wie? Kein ständiger öffentlicher  
    Zugang. (Ergebnis GR 10.11.2015) 
 
-Frauenzimmern  
 Alter Sportplatz  Geeignet, Infrastruktur vorhanden (Brunnenwasser) 
 
-Eibensbach 
 Nördlich Trainingsplatz Geeignet, Infrastruktur vorhanden (Brunnenwasser) 
 
-Freibadparkplatz  
 (Wohnmobile)  Geeignet (nur Trinkwassernetz, Brunnenbohrung nötig) 
 
-Stadtgraben parallel zum Juze teilweise geeignet (nur Trinkwassernetz, Brunnen- 
     bohrung nötig), 

(hier auch mit Boulbahn möglich) evtl. in Anlehnung  
mit Parkgestaltung Stadtgraben 

 
 
Generell stellen sich die möglichen Kosten einer Kneippanlage wie folgt da die im 
Gemeinderat am 10.11.2015 bereits vorgestellt wurden: 
 
 Tiefbau, Becken, Pflasterbeläge  ca. 17.500,00 € 
 Becken ca. 6 x 3 m  
 
 Edelstahlgeländer    ca.   4.000,00 € 
 
 Ver- und Entsorgungsleitungen   ca.   5.000,00 € 
 (Wasser, Strom) 
 
 Wegebau mit Pflaster ca. 50 lfm  ca.   6.000,00 € 
 
 Pumpe      ca.      500,00 € 
 

Sitzbänke     ca.   2.000,00 € 
 
(Brunnenbohrung bei Bedarf, Standortabhängig)   ca.      (20.000,00 €) 
Gesamtsumme ohne Brunnenbohrung ca. 36.500,00 € 
(mit Brunnenbohrung       ca. 56.500,00 €) 
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Aus Sicht der Verwaltung stellen sich zwei Standorte als besonders geeignet heraus 
wobei der Standort in Eibensbach aus Sicht der Verwaltung das größere Potential 
hat: 
 

Standort Frauenzimmern „Alter Sportplatz“ 
Hier ist eine gewisse Infrastruktur bereits vorhanden. Am alten Sportplatz wird 
zukünftig ein Wanderweg vom Neckar-Zaber-Tourismus vorbeiführen. Die 
Kneippanlage wäre eine willkommene Abwechslung an dieser Stelle. 

  
 

Standort Eibensbach „Nördlich vom Trainingsplatz“ 
Auch hier ist eine gewisse Infrastruktur vorhanden. Das Sportgelände ist 
Ausgangspunkt und Endpunkt der „Wanderwege Rund um Eibensbach“. Eine 
Kneipanlage bietet auch an dieser Stelle eine willkommene Abwechslung bzw. 
Ergänzung zu den sportlichen Aktivitäten auf der Finnenrundlaufbahn. 
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